
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Burgenland 2008/08/26
084/14/08012

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.2008

Rechtssatz

Der Berufungswerber hat nach dem Entzug der österreichischen Lenkberechtigung wegen mangelnder

Verkehrszuverlässigkeit innerhalb der Sperrfrist eine Lenkberechtigung in Ungarn erworben. Von der

Bezirkshauptmannschaft wurde weder ein Lenkverbot in Anwendung des § 30 Abs. 1 FSG noch eine Entziehung dieser

Lenkberechtigung nach § 30 Abs. 3 leg. cit. ausgesprochen, sodass die in Ungarn ausgestellte Lenkberechtigung gültig

war und keine Übertretung nach § 1 Abs. 3 iVm § 37 Abs. 1 und 4 Z 1 FSG vorliegt.

Schlagworte

Entzug österreichische Lenkberechtigung, Lenkberechtigung in Ungarn

Zuletzt aktualisiert am

19.09.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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